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Ich formuliere es mal freundlicher als Nele: Ein gutes, aktuelles Virenprogramm, welches man
prinzipiell vor dem Öffnen von Anhängen zur Überprüfung derselben einsetzt, dazu das
regelmäßige Erstellen von Backup-Dateien die einem Datenverlust vorbeugen wären ein
sinnvoller Basisschutz, den wir alle problemlos beherzigen können (und der dann gerne um
weitere Maßnhamen ergänzt werden darf).
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